
Antrag auf Durchführung einer Festveranstaltung 
 
 
Über das Bürgermeisteramt  

 
 

an das  
Landratsamt Göppingen 
Lorcher Straße 6 
73033 Göppingen 

 

Der Antrag ist mindestens 4 Wochen, bei 
Großveranstaltungen mindestens 6 Wochen 
vor Beginn der Veranstaltung beim Land-
ratsamt Göppingen in 1-facher Ausfertigung 
einzureichen 

   
 
Antrag auf Erteilung der Erlaubnis gem. § 29 StVO zur Durchführung einer Festveranstaltung 
auf öffentlichen Straßen und Plätzen. 
 

 Eine Veranstaltung dieser Art hat schon einmal stattgefunden; zuletzt am_______________  
 
Anlage: 1 Planskizze über den Verlauf des vorgesehenen Marschweges bzw. über die Festplatz-

fläche ist beigefügt 
 
Die Erlaubnis zur Durchführung nachfolgend beschriebener Veranstaltung wird beantragt: 
 
I. 1. Veranstalter:  
     (volle Anschrift)  
   
 2. Art der Veranstaltung:  
     (Festzug/Straßenfest)  
 3. Verantwortlicher:  
   
   
 Tel.:  
 
II. Ort und Zeit der Veranstaltung  
   
 in  

       
am  von  bis  Uhr 
       
und am  von  bis  Uhr 

  
 Die Sperrung des Marschweges bzw. des Festplatzes ist erforderlich:

       
am  von  bis  Uhr 
       
und am  von  bis  Uhr 

  
 Ersatztermin der Veranstaltung:

       
am  von  bis  Uhr 
       
und am  von  bis  Uhr 

       
III.   

   
1. Platz der Veranstaltung:  

 
 

 a) bei Festzügen genaue Angabe des Aufstellungs-
raumes und des Marschweges 
(bei Platzmangel bitte auf besonderem Blatt) 

  



 
 

 b) bei Straßenfesten genaue Angabe über die zu 
sperrende Straßenfläche des Platzes 

 
   

2. Beginn der Aufstellung (bei Festzügen):  
   

3. Vorgesehene Dauer des Festzuges von  bis  Uhr 
   

4. Wo befinden sich gekennzeichnete Parkmöglichkeiten? 
  
   

5. Wie viel Ordner sind vorgesehen? ca.  
   
Führen über die Straßen oder Plätze, die von Sperrungen  6. 
betroffen werden, Omnibuslinien? ja/nein ggf. Firma  
   
Wie viel Personen nehmen am Umzug etwa teil?  7. 
Wie viel Kapellen?  
   

8. Wie viel Zuschauer werden erwartet?  
   

9. Festwagen?  ja  nein        ggf. wie viel?  
  motorisiert (und)  nicht motorisiert? 
   

10. Werden auf den Festwagen (Ladefläche) Personen mitgenommen? 
                    ja       nein 

   
IV. Der rechtzeitige Abschluss einer Veranstaltungshaftpflichtversicherung in einer für diese Veran-

staltung ausreichenden Höhe wird hiermit bestätigt:  ja       nein 
  

V. Mir ist bekannt, dass die Veranstaltung eine Sondernutzung im Sinne des § 8 Bundesfernstraßengesetz 
(FStrG) bzw. § 16 des Straßengesetzes für Baden-Württemberg (StrG) darstellt und ich als Erlaubnis-
nehmer alle Kosten zu ersetzen habe, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung ent-
stehen. 
 
Mir ist bekannt, dass der Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde keinerlei Gewähr 
dafür übernehmen, dass die Straßen samt Zubehör durch die Sondernutzung uneingeschränkt benutzt 
werden können. Den Träger der Straßenbaulast trifft im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung 
wegen Verletzung der Verkehrsicherungspflicht. 
 
Soweit die zuständigen Behörden aus Anlass der Veranstaltung Aufwendungen für besondere Maßnah-
men verlangen können, verpflichte ich mich diese zu erstatten. 
 
Über den nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 29 Abs. 2 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) 
für Veranstaltungen vorgeschriebenen Umfang von Haftpflichtversicherungen sowie ggf. notwendigen 
Unfallversicherungsschutz bin ich informiert. Eine Bestätigung zu dem von der Erlaubnisbehörde verlang-
ten Versicherungsschutz stelle ich zur Verfügung bzw. habe ich bereits zur Verfügung gestellt. Mir ist 
bekannt, dass ohne eine solche Bestätigung die Erlaubnis nicht erteilt werden kann. 
 

  
 

 (Datum, Unterschrift) 
  

Stellungnahme des Bürgermeisteramts:
  
 Sofern Maßnahmen im Zuge klassifizierter Straßen erforderlich sind, werden diese von der 

Gemeinde übernommen. 
  
  

(Datum, Unterschrift) 
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